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Ablaufplan der Grabstättenüberprüfung auf den kommunalen Friedhöfen
Die Firma BSK Torsten Köster führt im Auftrage der Verb-
Gem die Überprüfung der Standsicherheit von Grabmalen, 
auf den kommunalen Friedhöfen durch.

Diese Überprüfung ist gemäß der Vorschriften für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz (VSG) 4.7 § 9 „Grabmale und 
Fundamente“ jährlich durchzuführen.

Im Falle von Beanstandungen werden die Grabmale mit 
Warnaufklebern gekennzeichnet.

Prüfungstag: Dienstag, 28. August 2018
Friedhof:
1. Kretzschau, OT Kirchsteitz 11.00 Uhr
2. Kretzschau, OT Döschwitz 11.30 Uhr
3. Kretzschau, OT Gladitz 11.50 Uhr

4. Kretzschau, OT Mannsdorf 12.25 Uhr
5. Kretzschau, OT Kleinosida 12.40 Uhr
6. Kretzschau, OT Grana 13.10 Uhr
7. Wetterzeube, OT Raba 13.40 Uhr
8. Wetterzeube, OT Breitenbach 14.15 Uhr
9. Gutenborn, OT Golben 14.35 Uhr
10. Gutenborn, OT Lonzig 15.00 Uhr
11. Gutenborn, OT Schellbach 15.35 Uhr

Die Anfangszeit des ersten Friedhofes ist fest. Die weiteren 
Anfangszeiten können sich geringfügig verändern.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter Tel. 034425 41427 
zur Verfügung.

i. A. Voigt
StA/Friedhofsverwaltung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Droyßig findet am Dienstag, 24. Juli 2018 um 19:00 Uhr 
im Gemeindebüro, Markt 6b in Droyßig statt.*
* Bitte beachten Sie die Aushänge in der Gemeinde

Sprechzeiten der Bürgermeisterin:
Dienstag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr oder nach Vereinba-
rung – Telefon 034425 27575

Im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung Droyßig 
vom 29.05.2018 wurden folgende Beschlüsse gefasst:
20/2018Vorschlagsliste zur Schöffenwahl
21/2018 Richtlinie zur Nutzung von Wappen und Flagge 

der Gemeinde Droyßig
22/2018 Errichtung einer Garage im Randbereich des 

Sportplatzes Droyßig durch die Droyßiger SG
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Die nächste Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde 
Gutenborn findet am Montag, 2. Juli 2018 um 18:00 Uhr 
im Gemeindezentrum Droßdorf statt.
Die Gemeinderatssitzung der Gemeinde Gutenborn fin-
det am Dienstag, 17. Juli 2018 um 18:30 Uhr im Gemein-
dezentrum in Droßdorf statt.
* Bitte beachten Sie die Aushänge in der Gemeinde (auch 
bezüglich des Sitzungsortes).

Sprechzeiten des Bürgermeisters:
Dienstag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr oder nach Vereinba-
rung – Telefon: 03441 718793

In der Gemeinderatssitzung der Gemeinde Gutenborn 
wurden am 22.05.2018 im öffentlichen Sitzungsteil fol-
gende Beschlüsse gefasst:
GRG/027/2018 Vorschlagsliste Schöffenwahl
GRG/014/2018 Abwägungsbeschluss zur Aufhebung 

des Bebauungsplanes Nr. 3 der Ge-
meinde Gutenborn (ehem. Gemeinde 
Droßdorf) „Heiners Garten“

GRG/021/2018 Satzungsbeschluss zur Aufhebung des 
Bebauungsplanes Nr. 3 der Gemeinde 
Gutenborn (ehem. Gemeinde Droß-
dorf) „Heiners Garten“

GRG/023/2018 Abwägungsbeschluss zur Aufhebung 
des Vorhaben- und Erschließungs-
planes Nr.1 der Gemeinde Gutenborn 
(ehem. Gemeinde Heuckewalde) „An 
den Pflaumenbäumen“

GRG/024/2018 Satzungsbeschluss zur Aufhebung des 
Vorhaben- und Erschließungsplanes 
Nr. 1 der Gemeinde Gutenborn (ehem. 
Gemeinde Heuckewalde) „An den 
Pflaumenbäumen“

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung der Gemeinde Gutenborn/
Frühzeitige Bürgerbeteiligung
gemäß §3 Abs.1 BauGB zur Änderung und Teilaufhebung 
des Bebauungsplanes Nr. 1 „Gewerbegebiet An der B2“
Gemeinde Gutenborn/OT Droßdorf
(ehem. Gemeinde Droßdorf)

1. Anlass und Ziel der Planung
Der Gemeinderat der Gemeinde Gutenborn hat in seiner Sit-
zung am 18.04.2017 die Änderung und Teilaufhebung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 „Gewerbegebiet An der B2“ der Ge-
meinde Gutenborn (ehem. Gemeinde Droßdorf) beschlos-
sen.
Der Bebauungsplan war am 22.03.1993 durch die damalige 
Bezirksregierung Halle genehmigt worden.
Da der nördliche Teil des Bebauungsplanes für eine Bebau-
ung wegen fehlender Nutzungsrechte nicht zur Verfügung 
steht, wurde das Verfahren zur Änderung und Teilaufhebung 
des B-Planes eingeleitet, um für die Gemeinde Gutenborn 

und die Verbandsgemeinde in Zukunft eine geordnete Städ-
tebauliche Entwicklung zu ermöglichen.
Die Reduzierung erfolgt entsprechend den Vorgaben des zur 
Genehmigung eingereichten Flächennutzungsplanes der 
Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst.
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt.

Übersichtslageplan Lage des Plangebietes – unmaßstäblich

Betroffen sind, bezogen auf die aktuellen Flurstückbezeich-
nungen, folgende Flurstücke der Flur 9 der Gemarkung Droß-
dorf:
- Aufhebungsfläche: Flurstück 90/2 (teilweise)
- Änderungsbereich: Flurstück 90/2 (teilweise)

Die Größe der Aufhebungsfläche beträgt
ca. 4,0 ha und die Größe des Änderungsbereiches ca. 0,4 ha.

2. Frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs.1 BauGB
Gem. § 3 Abs.1 BauGB soll die Öffentlichkeit über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung informiert werden. 
Der betroffenen Öffentlichkeit wird mittels Auslegung die 
Gelegenheit zur Erörterung bzw. zur Abgabe einer Stellung-
nahme in angemessener Frist gegeben.
Zu diesem Zweck wird der Vorentwurf zur Änderung und 
Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Gewerbegebiet 
An der B2“ der Gemeinde Gutenborn/OT Droßdorf (ehem. 
Gemeinde Droßdorf) mit Begründung und Umweltbericht, 
Stand Juni 2018,
vom 09.07.2018 bis einschließlich 27.07.2018
in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, Zeitzer 
Straße 15, 06722 Droyßig, im Bauamt, während der Sprech-
zeiten:
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Gemeindewahlleiter der Gemeinde
Kretzschau

Bekanntmachung

Hiermit gebe ich bekannt, dass das Mandat des unten 
genannten bei der Gemeinderatswahl am 25.05.2014 ge-
wählten Bewerbers auf Grund des Mandatsverzichtes zum 
01.06.2018 auf den nächst festgestellten Bewerber überge-
gangen ist:

Partei Mandatsverzicht Mandatsannahme durch:
CDU Gräber, Jürgen Kühn, Andreas

Droyßig, 11.06.2018

Köhler
Gemeindewahlleiter

Satzung

über die gesonderte Festlegung des Beitragssatzes für die 
Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der 
Gemeinde Kretzschau 
(Beitragssatzsatzung AE Gladitz 2014)
Gemäß § 6a Abs. 5 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2016 (GVBl. LSA  
S. 202) in Verbindung mit § 7 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau der öffentlichen 
Verkehrsanlagen der Gemeinde Kretzschau (Straßenaus-
baubeitragssatzung) vom 10.05.2017 hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Kretzschau am 13.06.2018 folgende Beitrags-
satzsatzung beschlossen.

§ 1 
Beitragssatz
Der Beitragssatz für das Kalenderjahr 2014 in der Abrech-
nungseinheit Gladitz beträgt 0,8320358 €/m².

§ 2 
In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Montag von 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag von 9:00 – 12:00 Uhr u.

von 14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag von 9:00 – 12:00 Uhr u.

von 13:00 – 15:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
sowie im Bürgerbüro Droßdorf, Schulweg 23, 06712 Guten-
born OT Droßdorf, während der Sprechzeiten:
Mittwoch von 9:00 – 12:00 Uhr
u. von 13:00 – 18:00 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Der Inhalt der Bekanntmachung und die ausliegenden Pla-
nunterlagen sind während der öffentlichen Auslegung auch 
auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Droyßiger-
Zeitzer Forst unter http://www.vgem-dzf.de/de/gemeinde-
gutenborn.html
und über das zentrale Landesportal https://www.lvermgeo.
sachsen-anhalt.de/de/gdi-lsa/Informationen/gdi_kommu-
nen/main.htm abrufbar.
Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann An-
regungen zum Vorentwurf schriftlich oder während der regu-
lären Öffnungszeiten zur Niederschrift vorgebracht werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Änderung bzw. Teilaufhe-
bung des Bebauungsplanes unberücksichtigt bleiben.

gez. Leier
Bürgermeister

Die nächste Gemeinderatssitzung der Gemeinde Kretz-
schau findet am Mittwoch, 15. August 2018 um 19:00 Uhr 
im Vereins- und Bürgerhaus Gladitz statt.
* Bitte beachten Sie die Aushänge in der Gemeinde

Sprechstunde der Bürgermeisterin
Dienstag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Büro Kretzschau 
oder nach Vereinbarung – Telefon: 03441 213049 Mobiltele-
fon: 0157 34037760

Im öffentlichen Teil Der Gemeinderatssitzung Kretzschau 
vom 13.06.2018 wurden folgende Beschlüsse gefasst:
GRK/019/2018 Genehmigung über die Annahme von 

Spenden
GRK/022/2018 Satzung über die gesonderte Festlegung 

des Beitragssatzes für die Erhebung wie-
derkehrender Straßenausbaubeiträge in 
der Gemeinde Kretzschau (Beitragssat-
zung AE Gladitz 2014)

GRK/023/2018 Satzung über die gesonderte Festlegung 
des Beitragssatzes für die Erhebung wie-
derkehrender Straßenausbaubeiträge in 
der Gemeinde Kretzschau (Beitragssat-
zung AE Gladitz 2015)

GRK/023/2018 Satzung über die gesonderte Festlegung 
des Beitragssatzes für die Erhebung wie-
derkehrender Straßenausbaubeiträge in 
der Gemeinde Kretzschau (Beitragssat-
zung AE Gladitz 2016)

Anemone Just
Bürgermeisterin
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Satzung

über die gesonderte Festlegung  
des Beitragssatzes für die Erhebung wiederkehrender 
Straßenausbaubeiträge in der Gemeinde Kretzschau 
(Beitragssatzsatzung AE Gladitz 2016)
Gemäß § 6a Abs. 5 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2016 (GVBl. LSA  
. 202) in Verbindung mit § 7 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau der öffentlichen 
Verkehrsanlagen der Gemeinde Kretzschau (Straßenaus-
baubeitragssatzung) vom 10.05.2017 hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Kretzschau am 13.06.2018 folgende Beitrags-
satzsatzung beschlossen.

§ 1 
Beitragssatz
Der Beitragssatz für das Kalenderjahr 2016 in der Abrech-
nungseinheit Gladitz beträgt 0,2655540 €/m².

§ 2 
In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Satzung
über die gesonderte Festlegung des Beitragssatzes für die 
Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der 
Gemeinde Kretzschau 
(Beitragssatzsatzung AE Gladitz 2015)
Gemäß § 6a Abs. 5 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2016 (GVBl. LSA  
S. 202) in Verbindung mit § 7 der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau der öffentlichen 
Verkehrsanlagen der Gemeinde Kretzschau (Straßenaus-
baubeitragssatzung) vom 10.05.2017 hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Kretzschau am 13.06.2018 folgende Beitrags-
satzsatzung beschlossen.

§ 1 
Beitragssatz
Der Beitragssatz für das Kalenderjahr 2015 in der Abrech-
nungseinheit Gladitz beträgt -0,2266464 €/m².

§ 2 
In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Anemone Just
Bürgermeisterin

Anemone Just
Bürgermeisterin
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Haushaltssatzung und Bekanntgabe 

der Haushaltssatzung der 

Gemeinde Kretzschau 

 

 
1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018  

 

Auf Grund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen 

– Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat 

der Gemeinde Kretzschau in der Sitzung am 11.04.2018 folgende 

Haushaltssatzung erlassen: 

 

 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der 

Aufgaben der Gemeinde Kretzschau voraussichtlich anfallenden Erträge und 

entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 

leistenden Auszahlungen enthält, wird  

 

 

1. im Ergebnisplan mit dem 

 

a) Gesamtbetrag der Erträge auf  2.285.400 Euro 

 

b) Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.717.600 Euro 

 

 

2. im Finanzplan mit dem 

 

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.285.400 Euro 

 

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.630.300 Euro 
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c) Gesamtbetrag der Einzahlungen  

aus der Investitionstätigkeit 199.200 Euro 

 

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen  

aus der Investitionstätigkeit 26.500 Euro 

 

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus der Finanzierungstätigkeit 0 Euro 

 

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen  

aus der Finanzierungstätigkeit 67.400 Euro 

 

festgesetzt. 

 

 

 

§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen, wird auf 0 Euro festgesetzt. 

 

 

 

§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren 

erforderlich ist, wird auf 0 Euro festgesetzt. 

 

 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im 

Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 

genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt. 
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des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt 
Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz – BoSoG in 
Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz – 
VerkFlBerG 
Sonderungsplan-Nr. V25-8003871-2017
In der Gemeinde: Kretschau, Gemarkung: Döschwitz, Flur 8, 
Flurstücke 13/22 und 13/24 ist ein Verfahren nach dem Ge-
setz über die Sonderung unvermessener und überbauter 
Grundstücke nach der Karte (Bodensonderungsgesetz) vom 
22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2255) in Verbindung mit dem 
Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vom 26.Oktober 2001 
(BGBl. I S. 2716) - jeweils in der gültigen Fassung - eingelei-
tet worden.

Hierdurch werden Verkehrsflächen und andere öffentlich 
genutzten privaten Grundstücke an den öffentlichen Nutzer 
übertragen. Sonderungsbehörde ist das Landesamt für Ver-
messung und Geoinformation Sachsen-Anhalt.

Der Entwurf des Sonderungsplanes sowie die zu seiner Auf-
stellung verwendeten Unterlagen liegen

vom 02.07.2018 bis 03.08.2018
während der Öffnungszeiten im Geokompetenz-Center des 
Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-
Anhalt, Neustädter Passage 15, 06122 Halle (Saale) zur Ein-
sicht aus.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt:
Mo., Mi., Do., Fr. von 8.00 bis 13.00 Uhr
Di. von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Alle Planbetroffenen können innerhalb des o.g. Zeitraumes 
den Entwurf des Sonderungsplanes sowie die zu seiner 
Aufstellung verwendeten Unterlagen einsehen und Einwän-
de gegen die Feststellungen zu den dinglichen Rechtsver-
hältnissen beim Landesamt für Vermessung und Geoinfor-
mation Sachsen-Anhalt erheben. Planbetroffene sind die 
Eigentümer der betroffenen Grundstücke, die Inhaber von 
dinglichen Nutzungsrechten, von Gebäudeeigentum und 
Anspruchsberechtigte nach dem Sachenrechtsbereini-
gungsgesetz.

Das Gleiche gilt für Anmelder von Rückübertragungsansprü-
chen nach dem Vermögensgesetz oder aus Restitution (§11 
Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes) und für die In-
haber beschränkter dinglicher Rechte an den betroffenen 
Grundstücken oder von Rechten an diesen Grundstücken.
Die Einwände sind nur bei der Sonderungsbehörde unter 
der oben genannten Anschrift schriftlich oder zur Nieder-
schrift zu erheben.

Im Auftrag
gez. Thorsten Seeck

des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt 
Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz – BoSoG in 
Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz – 
VerkFlBerG 
Sonderungsplan-Nr. V25-8014577-2016
In der Gemeinde: Kretschau, Gemarkung: Döschwitz, Flur 
6, Flurstück 33/114 ist ein Verfahren nach dem Gesetz über 
die Sonderung unvermessener und überbauter Grund-
stücke nach der Karte (Bodensonderungsgesetz) vom  
22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2255) in Verbindung mit 
dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vom 26.Oktober 
2001 (BGBl. I S. 2716) - jeweils in der gültigen Fassung - 
eingeleitet worden.

Hierdurch werden Verkehrsflächen und andere öffentlich 
genutzten privaten Grundstücke an den öffentlichen Nutzer 
übertragen. Sonderungsbehörde ist das Landesamt für Ver-
messung und Geoinformation Sachsen-Anhalt.

Der Entwurf des Sonderungsplanes sowie die zu seiner Auf-
stellung verwendeten Unterlagen liegen

vom 02.07.2018 bis 03.08.2018
während der Öffnungszeiten im Geokompetenz-Center des 
Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-
Anhalt, Neustädter Passage 15, 06122 Halle (Saale) zur Ein-
sicht aus.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt:
Mo., Mi., Do., Fr. von 8.00 bis 13.00 Uhr
Di. von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Alle Planbetroffenen können innerhalb des o.g. Zeitraumes 
den Entwurf des Sonderungsplanes sowie die zu seiner 
Aufstellung verwendeten Unterlagen einsehen und Einwän-
de gegen die Feststellungen zu den dinglichen Rechtsver-
hältnissen beim Landesamt für Vermessung und Geoinfor-
mation Sachsen-Anhalt erheben. Planbetroffene sind die 
Eigentümer der betroffenen Grundstücke, die Inhaber von 
dinglichen Nutzungsrechten, von Gebäudeeigentum und 
Anspruchsberechtigte nach dem Sachenrechtsbereini-
gungsgesetz.

Das Gleiche gilt für Anmelder von Rückübertragungsansprü-
chen nach dem Vermögensgesetz oder aus Restitution (§11 
Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes) und für die In-
haber beschränkter dinglicher Rechte an den betroffenen 
Grundstücken oder von Rechten an diesen Grundstücken.
Die Einwände sind nur bei der Sonderungsbehörde unter 
der oben genannten Anschrift schriftlich oder zur Nieder-
schrift zu erheben.

Im Auftrag
gez. Thorsten Seeck

Landesamt für Vermessung und                 Halle (Saale),  
                   24.05.2018
Geoinformation Sachsen-Anhalt
Neustädter Passage 15
06122 Halle (Saale)
Tel. 0345-6912-0

Öffentliche Bekanntmachung

Landesamt für Vermessung und                     Halle (Saale),  
                                                    25.05.2018
Geoinformation Sachsen-Anhalt
Neustädter Passage 15
06122 Halle (Saale)
Tel. 0345-6912-0

Öffentliche Bekanntmachung
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Die Sitzungen des Gemeinderates Schnaudertal ent-
nehmen Sie bitte den Aushängen in der Gemeinde 
Schnaudertal.

Gemeindewahlleiter der Gemeinde  
Schnaudertal

Bekanntmachung

Hiermit gebe ich bekannt, dass das Mandat des unten ge-
nannten bei der Gemeinderatswahl am 25.05.2014 gewähl-
ten Bewerbers auf den nächst festgestellten Bewerber über-
gegangen ist:

Wählergruppe Mandatsannahme 
durch:

Freie Bürger 
Schnaudertal

Piehler, Ulrich Schneider, Matthias

Droyßig, 11.06.2018

Köhler
Gemeindewahlleiter

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Gemeindebüro 
Wittgendorf, Gartenstraße 30 oder nach Vereinbarung – Te-
lefon: 034423 21274
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c) Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit 87.400 Euro 

 
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen  

aus der Investitionstätigkeit 49.400 Euro 
 

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit 0 Euro 

 
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen  

aus der Finanzierungstätigkeit 6.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen, wird auf 0 Euro festgesetzt. 
 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren 
erforderlich ist, wird auf 77.600 Euro festgesetzt. 

 
 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im 
Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 174.000 Euro festgesetzt. 
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2. Änderungssatzung zur Satzung  
über die Festsetzung der Realsteuer- 
Hebesätze in der Gemeinde Schnaudertal

Auf Grund der §§ 8 und 45 des Kommunalverfassungsge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. 
LSA S. 288) und des § 25 des Grundsteuergesetzes vom  
7. August 1973 (BGBl. I. S. 965) in der derzeit gültigen Fas-
sung und hat der Gemeinderat der Gemeinde Schnaudertal 
in seiner Sitzung am 30.05.2018 folgende 2. Änderungssat-
zung beschlossen:

I.
Der Steuersatz für die Realsteuer unter § 1 wird wie folgt ge-
ändert:
1. Grundsteuer

a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A)  336 v. H.

II. In-Kraft-Treten
Die 2. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2018 
in Kraft.

Wittgendorf, am 30.05.2018

Schulze
Bürgermeister
der Gemeinde Schnaudertal

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates der 
Gemeinde Wetterzeube findet am Montag, dem 2. Juli 
2018 um 19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Wet-
terzeube, Schulstraße 12 statt. Dazu sind alle Bürgerin-
nen und Bürger herzlich eingeladen.

Im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung vom 
28.05.2018 wurde folgender Beschluss gefasst:
Beschluss-Nr. 06/2018 Vorschlagsliste zur Schöffen-

wahl
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